
Der Ausschuss nimmt die ihm vorliegende Aufstellung über die Bauanträge, Bauvoranfragen etc. 
zur Kenntnis. 
 
Die Aufstellung ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
Der Vorsitzende und die Verwaltung beantworten Fragen aus dem Ausschuss. 
 

 


